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RJM Reichsjustizministerium
Rn. Randnummer
RStGB Reichsstrafgesetzbuch
S. Seite/Satz
s. siehe
SA Sturmabteilung
Sign. Signatur
SJZ Süddeutsche Juristenzeitschrift
sog. sogenannte(r/s)
Sp. Spalte
SPD Sozialdemokratische Partei Deutschlands
SS Schutzstaffel
St. Sankt
StA Staatsanwaltschaft/Staatsanwalt
stenogr. stenografisch
StGB Strafgesetzbuch
StPO Strafprozessordnung
StR Strafrecht
StrÄndG Strafrechtsänderungsgesetz
StrRG Strafrechtsreformgesetz
u. und
US United States (Vereinigte Staaten von Amerika)
v verso
v. von
VDA Vergleichende Darstellung des deutschen und ausländischen Strafrechts
vergl. vergleiche
VfZ Vierteljahrshefte für Zeitgeschichte
WP Wahlperiode
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z. B. zum Beispiel
ZAkDR Zeitschrift der Akademie für Deutsches Recht
ZRG GA Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte, Germanistische Abtei-

lung
ZStW Zeitschrift für die gesamte Strafrechtswissenschaft

Zu den Abkürzungen spezifischer Archivquellen siehe auch das Quellenverzeichnis.
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Einleitung

Vor gut fünfzig Jahren beriet der Vierte Deutsche Bundestag amDonnerstag, dem
28. März 1963, in erster Lesung über einen Kodifikationsvorschlag,1 welcher den
Abgeordneten damals als „einer der bedeutungsvollsten Gesetzentwürfe […], die
dem Bundestag vorgelegt wurden“2, angekündigt worden war: Es handelte sich um
den Entwurf eines Strafgesetzbuches von 1962, kurz E 19623.

Dieser stellte den ersten und bis heute letzten amtlichen Versuch dar, dem
deutschen Strafrecht nach dem Zusammenbruch des nationalsozialistischen Un-
rechtsstaates am 8. Mai 1945 eine nicht nur novellierte, sondern komplett neue,
demokratisch-rechtsstaatliche Grundlage zu verleihen. Für die Strafrechts-, Ge-
setzgebungs- und Gesellschaftsgeschichte der frühen Bundesrepublik Deutschland
war er damit von herausragender Bedeutung. Dementsprechend sollte sich der
Entwurf von 1962 alsbald auch zu einem der wahrscheinlich meistdiskutierten und
umstrittensten strafrechtlichen Kodifikationsentwürfe der juristischen Zeitge-
schichte4 entwickeln. Schon die zeitgenössische rechtswissenschaftliche Literatur zu
ihm wurde binnen Kürze „beinahe unübersehbar“5. In einer sehr leidenschaftlich
geführten fachwissenschaftlichen Diskussion sah sich die Gesetzesvorlage dabei
nicht selten scharfer Kritik ausgesetzt, welche sowohl ihr Gesamtkonzept als auch
zahlreiche Einzelnormen betraf6 und schließlich in dem viel zitierten Bonmot des
Strafrechtsdenkers Jürgen Baumann (1922–2003) gipfelte, der E 1962 sei „ver-
staubt, kleinbürgerlich, moraltriefend, an vielen Stellen verlogen und das Rechts-
gefühl zahlreicher Mitbürger mit Füßen tretend, voll kleinlicher Pedanterie und

1 Zur parlamentarischen Diskussion s. die 70. Sitzung des IV. Deutschen Bundestages am
28.3.1963, BT-Stenogr. Berichte, Bd. 52, S. 3180 (D) bis 3224 (D).

2 MdB Diemer-Nicolaus in der 70. Sitzung des IV. Deutschen Bundestages am 28.3.1963,
BT-Stenogr. Berichte, Bd. 52, S. 3204 (A).

3 BT-Drucks. IV/650.
4 Erläuterungen zum Begriff, den methodischen Besonderheiten sowie dem zeitlichen und

sachlichen Gegenstandsbereich der juristischen Zeitgeschichte liefert Vormbaum, in: Stolleis
(Hg.), Juristische Zeitgeschichte – Ein neues Fach?, S. 69 (69–81).

5 Schultz, in: JZ 1966, S. 113 (113, Fn. 1a).
6 Aus der Vielzahl der kritischen zeitgenössischen Publikationen seien stellvertretend

genannt Baumann, Kleine Streitschriften zur Strafrechtsreform; ders., Weitere Streitschriften
zur Strafrechtsreform; Kaufmann, in: ZStW 76 (1964), S. 542 (542–581); von der Leye, Zur
Reform des Besonderen Teils des Strafgesetzbuchs, insb. S. 61–82 sowie 83–104; Mayer,
Strafrechtsreform für heute undmorgen, insb. S. 45–56;Müller-Emmert, in: NJW 1966, S. 711
(711–715); Peters, in: Peters/Lang-Hinrichsen, Grundfragen der Strafrechtsreform, S. 13–52;
Stratenwerth, in: ZStW 76 (1964), S. 669 (669–706).



voller Perfektionismus“7. Aber nicht nurwährend der emotionalen reformpolitischen
Debatte der fünfziger und sechziger Jahre, sondern auch heute ist der Entwurf eines
Strafgesetzbuches von 1962 noch oftmals Gegenstand rechtswissenschaftlicher
Abhandlungen. Die neueren Publikationen unterziehen hierbei zum einen im Rah-
men historisch-vergleichender Längsschnittanalysen einzelner Straftatbestände, wie
zum Beispiel der Körperverletzungs-, Tötungs- oder Untreuedelikte, auch die ent-
sprechenden Normen des E 1962 einer näheren Betrachtung und ordnen diese in die
Entwicklung der jeweiligen Vorschriften ein.8 Zum anderen finden sich knappe re-
trospektive Abrisse allgemeiner Natur über das Kodifikationsprojekt in Gesamt-
darstellungen zu den deutschen Strafrechtsreformen sowie in strafrechtsgeschicht-
lichen Lehrbüchern.9 Eine eigenständige, monographische Würdigung des Gesetz-
entwurfs der Bonner Republik aus rechtshistorischer Sicht, wie sie beispielsweise
bereits zum Entwurf eines Allgemeinen Deutschen Strafgesetzbuchs von 1922
(Entwurf Radbruch) vorliegt,10 fehlt bislang jedoch in der Forschung.

Eine solche umfassende rechtsgeschichtliche Untersuchung des Entwurfs eines
Strafgesetzbuches von 1962 soll deshalb Gegenstand der vorliegenden Arbeit sein.
Ziel ist es hierbei, den Entstehungsprozess des Kodifikationsentwurfs zu histori-
sieren sowie zentrale juristische und politische Einflussfaktoren auf das Reformwerk
herauszuarbeiten. Um dieser Zwecksetzung gerecht zu werden, sollen auf Basis der
bereits publizierten amtlichen Materialien zum Gesetzgebungsprozess sowie di-
verser bisher unveröffentlichter Dokumente aus demBundesarchiv, denArchiven der
politischen Parteien und aus ausgewählten Landesarchiven zunächst einige in der
Fachwelt besonders weit verbreitete, vermeintlich sichere Urteile über das Gesetz-
gebungsvorhaben auf ihre Belastbarkeit überprüft werden: Ging die Initiative zu
einer Totalreform des Strafrechts nach 1945 wirklich von dem FDP-Politiker und
ersten Bundesminister der Justiz Thomas Dehler (1897–1967) aus? Waren viele
Mitglieder der Großen Strafrechtskommission, die offiziell mit der Aufgabe betraut
waren, eine erste Fassung des neuen Strafgesetzbuchs auszuarbeiten, durch ihr
Verhalten während der nationalsozialistischen Herrschaft vorbelastet? Entschied
sich diese Kommission bei ihren Beratungen statt für fortschrittlich-zukunftsori-
entierte meist für traditionell-konservative Lösungen, sodass in dem von ihr ver-
fassten Gesetzentwurf, wie insbesondere zahllose zeitgenössische Publikationen

7 Baumann, Kleine Streitschriften zur Strafrechtsreform, S. 14 (29); biographisch zu
Baumann Arzt, in: NJW 1992, S. 1608 (1608).

8 S. z. B. Gröning, Körperverletzungsdelikte, S. 47–103; Linka, Mord und Totschlag,
S. 199–224; Rentrop, Untreue und Unterschlagung, S. 168–219.

9 Exemplarisch hierfür Busch, Strafrechtsreform, S. 40–45; Holtz, Strafrechtsreformen,
S. 6–41 und 207–216; Scheffler, in: Vormbaum/Welp (Hg.), Das Strafgesetzbuch, Supple-
mentband 1, S. 174 (176–187); Rüping/Jerouschek, Strafrechtsgeschichte, Teil 6 § 2
Rn. 318 f.; Vormbaum, Strafrechtsgeschichte, S. 239–242.

10 Bei dem angesprochenen Werk handelt es sich um Goltsche, Der Entwurf Radbruch.

Einleitung18

http://www.duncker-humblot.de


suggerieren, überwiegend lediglich „alter Wein in neue Fässer“11 gegossen wurde?
Damit ein tragfähiges sowie möglichst präzises historisches Bild des Entwurfs eines
Strafgesetzbuches von 1962 einschließlich des Verlaufs der Reformarbeiten in den
fünfziger und sechziger Jahren gezeichnet werden kann, muss aber nicht nur der
Wahrheitsgehalt dieser in der Wissenschaft häufig vorzufindenden Annahmen kri-
tisch hinterfragt werden, sondern es bedarf darüber hinaus einer eingehenden
Analyse der bisher allenfalls rudimentär erforschten rechtspolitischen Faktoren12,
welche den Prozess zur Schaffung eines neuen Strafgesetzbuchs seinerzeit prägten:
Welche Funktion kam dem Bundesministerium der Justiz bei den Bestrebungen um
eine Gesamtreform des Strafrechts zu?Welchen Einfluss übten die anderen Ressorts
und die Bundesländer auf den Gesetzentwurf aus? Welche Rolle spielten schließlich
die politischen Parteien und die Gesellschaft bei den Bemühungen der zweiten
deutschen Demokratie um eine umfassende Strafrechtserneuerung?

Dass die hier aufgeworfenen Fragen im Rahmen der vorliegenden Studie nicht
alle mit derselben Intensität diskutiert werden können, liegt angesichts des sehr
umfangreichen Quellenmaterials zum Entwurf eines Strafgesetzbuches von 1962
und des begrenzten Raumes einer wissenschaftlichen Arbeit auf der Hand. Einen
ersten Schwerpunkt der Untersuchung sollen deshalb die Personen und Beratungen
der Großen Strafrechtskommission darstellen, denn sie legten das wissenschaftliche
Fundament für den Gesetzentwurf und gaben ihm dadurch im Großen und Ganzen
sein Gesicht. Den zweiten Kernpunkt der Analyse bilden die strafrechtlichen Vor-
stellungen sowie die Haltung der politischen Parteien im Reformprozess, weil es
ihren Vertreterinnen undVertretern oblag, imDeutschen Bundestag über die Zukunft
des Kodifikationsvorschlags zu entscheiden. Sie mussten letztendlich darüber be-
schließen, ob der Entwurf eines Strafgesetzbuches von 1962 tatsächlich in Geset-
zeskraft erstarken oder ob die Bundesrepublik Deutschland auch in Zukunft weiter an
ihrem alten Strafgesetzbuch festhalten sollte.

11 BArch, B 141/17281, S. 144 (Brief des CDU-Bundestagsabgeordneten Dr. Karl Kanka
an das BMJ vom 6.1.1962).

12 Knappe Ausführungen zu den rechtspolitischen Aspekten des Entwurfs eines Strafge-
setzbuches von 1962 liefert bisher nur Holtz, Strafrechtsreformen, S. 16–41.
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